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Verordnung 
über die Gewährung von Schichtprämien.

Vom 5. September 1963

Zur stärkeren Ausnutzung der Grundmittel, ins
besondere durch dreischichtige Auslastung der hoch
produktiven Maschinen und Anlagen wird in Durch
führung des Beschlusses vom 30. Juli 1963 über Maß
nahmen zur Verbesserung der Lebenslage der Werk
tätigen (GBl. II S. 549) folgendes verordnet:

§ 1
(1) Arbeiter, Meister, Ingenieure und andere direkt 

in der Produktion Beschäftigte bzw. mit der Leitung 
der Produktion Beauftragte in den volkseigenen und 
ihnen gleichgestellten Betrieben der Industrie und des 
Bauwesens, die entsprechend den betrieblichen Arbeits
zeitplänen im Dreischichtsystem bzw. im durchgängi
gen Schichtsystem Nachtarbeit leisten, erhalten für jede 
Nachtschicht eine nach ihrer Arbeitsaufgabe und Ar
beitsleistung differenzierte Schichtprämie. In dieser 
Schichtprämie ist der Nachtzuschlag gemäß § 70 des 
Gesetzbuches der Arbeit der Deutschen Demokrati
schen Republik vom 12. April 1961 (GBl. I S. 27) ent
halten.

(2) Das gleiche gilt für die entsprechenden Beschäf
tigtengruppen, die in den Bereichen des Ministeriums 
für Verkehrswesen und des Ministeriums für Post- 
und Fernmeldewesen zur Durchführung der Transport
prozesse, der Bau-, Reparatur- und Unterhaltungs
arbeiten bzw. zur ständigen Aufrechterhaltung des 
Post-, Fernmelde- und Funkdienstes tätig sind.

(3) In den volkseigenen und ihnen gleichgestellten 
Betrieben der Industrie und des Bauwesens sowie in 
Betrieben und Einrichtungen des Verkehrs- und Nach
richtenwesens, in denen die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Werktätigen aus zwingenden volkswirt
schaftlichen Gründen (z. B. Beauflagung zur Entnahme 
von Gas und Strom in der Nacht, zur Sicherung der 
Be- und Entladearbeiten in der Nacht) im Zweischicht
system entsprechend den betrieblichen Arbeitszeitplä
nen Nachtarbeit leisten, kann für diese Werktätigen 
mit Zustimmung der Generaldirektoren der WB bzw. 
der Leiter anderer übergeordneter Organe eine diffe
renzierte Schichtprämie gewährt weiden.

§ 2

(1) Die Höhe der Schichtprämie beträgt bis zu 7 DM.

(2) Arbeiter, Meister und Ingenieure, die an hoch
produktiven Maschinen und Anlagen im Dreischicht
system bzw. im durchgängigen Schichtsystem Nacht
arbeit leisten und die vorgegebenen Leistungskenn
ziffern (z. B. Kapazitätsauslastung, Einhaltung der 
Qualitätsmerkmale) erfüllen, erhalten die höchste 
Schichtprämie.

(3) Für Arbeiter, Meister, Ingenieure und andere 
direkt in der Produktion Beschäftigte bzw. mit der 
Leitung der Produktion Beauftragte, die an anderen 
als im Abs. 2 genannten Maschinen und Anlagen 
bzw. Arbeitsplätzen arbeiten, wird die Höhe der 
Schichtprämre bestimmt durch ihre Einflußnahme auf 
die stärkere Ausnutzung der Grundmittel und die Er
füllung der Produktionsaufgaben sowie durch die Er-


